
Zeitpunkt des Verlassens der Deutschen Demokratischen Repu
blik geltenden Bewertungsgesetzes zu bestimmen; dabei sind 
der Zeitpunkt und die besonderen persönlichen Umstände, die 
zum Verlassen der Deutschen Demokratischen Republik führten, 
zu berücksichtigen. Die Entschädigung kann in Raten gezahlt 
werden. Bei Lastenausgleichszahlungen im Hinblick auf den 
Vermögensverlust ist die Entschädigung ausgeschlossen. In ge
eigneten Fällen ist ein einverständlicher Interessenausgleich 
zwischen den Beteiligten zu fördern, der an die Stelle von Ent
schädigungsleistungen tritt.

(5) Die vollen Eigentumsrechte an beweglichen Sachen, die 
nach den bis zum 31. Dezember 1989 geltenden Rechtsvor
schriften in der treuhänderischen Verwaltung des Staates oder 
eines sonstigen Treuhänders standen, sind auf Antrag der Be
rechtigten wiederherzustellen; soweit der Treuhänder darüber 
verfügt hat, sind die Erlöse auszuhändigen. Das gilt nicht für 
bewegliche Sachen, die von volkseigenen Betrieben oder Ge
nossenschaften genutzt werden.

(6) Soweit das Eigentum an treuhänderisch verwaltetem unbe
weglichem Vermögen nicht gemäß den nachfolgenden Vorschrif
ten auf neue Rechtsträger übergeht, sind die vollen Eigentums
rechte der Berechtigten auf deren Antrag wiederherzustellen. 
Das Eigentum an treuhänderisch verwalteten Wohnungen, 
Wohngrundstücken und für Erholungszwecke genutzten Grund
stücken geht auf die Träger der Kommunalautnonomie über, in 
deren Gebiet sie gelegen sind. Für die persönlichen Nutzer 
gelten die Vorschriften des Absatzes 2 Sätze 3 und 4. Das 
Eigentum an treuhänderisch verwaltetem unbeweglichem Ge
nossenschaftsvermögen geht auf die nutzende Genossenschaft 
über. Das Eigentum an treuhänderisch verwaltetem unbewegli
chem Betriebsvermögen geht auf den Treuhänder über. Es ist 
auf die nutzenden Betriebe zu übertragen, sobald sie die 
Rechtsform eines selbständigen Unternehmens annehmen. Das 
Eigentum an diesen Unternehmen steht dem Land zu, in dem sie 
ihren Sitz haben. Die Vorschriften des Absatzes 4 Sätze 4 bis 8 
finden Anwendung.
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